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Öffnungszeiten im Rathaus Oederan 

Montag Schließtag 
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 
 12:30 – 15:00 Uhr
Mittwoch Schließtag
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 
 12:30 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

Telefon 037292/27100
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Sehr geehrte Einwohnerinnen und Ein-
wohner unserer Stadt Oederan und ihrer 
Ortsteile,

zu Beginn des Jahres 2023 möchte ich Sie 
über einen Teil der geplanten Vorhaben 
des Stadtrates bzw. der Stadtverwaltung 
informieren.
Noch vor einem Jahr hatte ich an dieser 
Stelle ausführlich über Impfmöglichkei-
ten in Sachen „Corona“ berichten müssen, 
heute kann ich glücklicherweise darauf 
verzichten. Nicht verzichten kann ich je-
doch auf den Hinweis, sorgsam mit Ener-
gie umzugehen. Die angespannte Preissi-
tuation auf dem Energiemarkt wird für uns 
alle zu erheblichen Mehrkosten führen, so 
dass der beste Rat in diesem Zusammen-
hang die Senkung/Vermeidung von Ener-
gieverbräuchen ist und bleibt!
Insofern kann ich gleich auf ein erstes we-
sentlichen Vorhaben dieses Jahres einge-
hen. Wir als Stadt werden uns ganz inten-
siv damit beschäftigen, unsere ö�entliche 
Beleuchtung im gesamten Gemeinde-
gebiet weiterhin vollumfänglich auf LED-
Technik umzurüsten. Die diesbezüglichen 
Förderbescheide haben wir vor wenigen 
Wochen erhalten und werden daher in 
den nächsten Monaten in der Lage sein, 
weitere ca. 750 Leuchtpunkte umzubauen. 
Diese Arbeiten stellen ein ganz wesentli-
ches Vorhaben in unserem Haushaltsplan 
dar, führen sie doch in den Folgejahren zu 
erheblichen Einsparungen.
Weiterhin wollen wir den Glasfaserausbau 
in diesem Jahr ausbautechnisch zu Ende 
bringen. Die Nutzung von Gigabittechnik 
in unserem Gemeindegebiet bietet neue 
Chancen und ich ho�e sehr, dass viele da-
von Gebrauch machen. Wir haben uns da-
mit aktuell einen Standortvorteil erarbei-
tet, den es zu nutzen gilt!

Kleinere Restarbeiten am Rathaus (u. a. 
der Fassadenanstrich entlang der Seite der 
B173) werden uns weiterhin beschäftigen. 
Ebenfalls haben wir uns im Erlebnisbad 
einen zweiten Sanierungsabschnitt vor-
genommen. Unter anderem soll die Pum-
pentechnik energiesparend modernisiert 
werden und notwendige Edelstahlarbei-
ten durchgeführt werden.

Im Straßenbau wollen wir in 2023 einen 
erneuten Versuch starten, um die Lessing-
straße in einem ersten Teilstück zu ertüch-
tigen. 
Ein neuer Fußweg mit Querungshilfe ent-
lang der B173 (Goethestraße bis Gewerbe-
gebiet) steht genauso wie die Sanierung 
der Treppe Teubnerberg, der Abriss der 
Scheunen am Friedhof, der Umbau des 
ehemaligen Kindergartens in Görbersorf 

oder die Sanierung des FFW-Gerätehauses 
in Hartha im Plan. 

Mit Hilfe von Bundesmitteln zur Anpas-
sung urbaner Räume wollen wir einen 
ersten Abschnitt des Börnichener Parkes 
in Ordnung bringen. Hier hat uns die Büro-
kratie mittlerweile eingeholt.

Weiterhin wollen wir an der Kita Dorf-
spatzen und der Kita Buddel�ink Sanie-
rungsarbeiten durchführen. Umfassende 
Planungsleistungen werden für die Auf-
nahme in ein neues Stadtumbaupro-
gramm und beispielsweise für das neue 
Feuerwehrdepot in Frankenstein zu er-
bringen sein.
In wieweit Leistungen für begleitende 
Straßenbaumaßnahmen z.B. am Kreisver-
kehr B173 oder der Straße von Gahlenz 
nach Hammerleubsdorf notwendig wer-
den, lässt sich heute noch nicht sagen. 
Ebenso wenig was nötig wird in Sachen 
Windkraftanlagen bzw. Photovoltaik-Ent-
wicklung. Hier werden wir zeitbezogen 
reagieren müssen.
In diesem und in den Folgejahren wer-
den wir zusätzlich auch Sanierungen an 
verschiedenenen Gewässern im Zusam-
menhang mit den Starkniederschlagser-
eignissen 2021 vornehmen können. Hier 
steht uns ein entsprechendes Budget zur 
Verfügung. Soviel an dieser Stelle zu den 
wesentlichsten Aufgaben. 
Vieles davon wird mit verkehrlichen Ein-
schränkungen bzw. anderen Erschwer-
nissen einhergehen. Dafür bitte ich schon 
jetzt um ihr Verständnis.

In unseren Wäldern stehen weiterhin 
Wiederau�orstungen und Wegeinstand-
setzungen an. Dazu planen wir zwei 
P�anzaktionen und entsprechende P�e-
gemaßnahmen (Jungbestandsp�ege). 
Einschläge sind nur im Zusammenhang 
mit der Bekämpfung des Borkenkäfers zu 
erwarten. 

Aktuell erfreut mich die Tatsache, dass die 
Stadtverwaltung nunmehr wieder im Rat-
haus am Markt ihrer Arbeit nachgehen 
kann. Nachdem der Tag der o�enen Bau-
stelle in 2021 sehr gut angenommen wur-
de, werden wir Ihnen im Frühjahr einen 
weiteren Tag der o�enen Tür anbieten. 
Dort können Sie sich nach Abschluss der 
Sanierungsarbeiten selbst ein Bild von den 
Sanierungs- und Umbauarbeiten machen. 
Den konkreten Termin werden wir recht-
zeitig bekannt geben.

Touristisch erho�e ich mir in diesem Jahr 
natürlich wieder die traditionellen Feste 
und Veranstaltungen bei bestem Wetter 

Neujahrsgruß des Bürgermeisters

Im Monat Januar �nden meine Bürger-
sprechstunden wie folgt am:

Donnerstag, den 05. Januar 2023 und
Donnerstag, den 19. Januar 2023

von 16:00 bis 18:00 Uhr, in meinem Dienst-
zimmer in der Stadtverwaltung Oederan, 
Markt 5, 09569 Oederan statt.
Über Ihre Beteiligung würde ich mich freu-
en!

Ihr Bürgermeister 
Ste�en Schneider �

Bürgersprechstunde des  
Bürgermeisters im Monat  

Januar 2023
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und zahlreichen Besuchern. Weiterhin 
wünsche ich mir eine sichtbare Belebung 
des Ewilpa und ein stabiles „Klein Erzgebir-
ge“.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
unserer Stadt und ihrer Ortsteile, ich den-
ke dieser kleine Ausblick verdeutlicht, dass 
wir uns trotz der zahlreichen aktuellen Pro-
bleme, zahlreiche Aufgaben vorgenom-
men haben. 
Dafür erbitte ich Ihre Unterstützung. 

Für das neue Jahr wünsche ich uns allen 
Gesundheit, Frieden auf Erden, insbeson-
dere in der Ukraine, sowie Optimismus 
und Erfolg für Alles, was wir uns vorge-
nommen haben.

Ihr Bürgermeister
Ste�en Schneider �

Die Sprechstunde des Bürgerpolizisten, 
Herrn Polizeihauptmeister Lindner, �ndet

am Donnerstag, 20. Januar 2023, 
von 16:00 bis 18:00 Uhr 

im Rathaus der Stadt Oederan, Markt 5, 
Dachgeschoss, 09569 Oederan statt.

Außerhalb dieser Sprechstunde erreichen 
Sie den Bürgerpolizist unter der Tel.-Nr.: 
037322/15282 oder über das Ordnungs-
amt der Stadtverwaltung Oederan unter 
der Tel.-Nr.: 037292/27 202 oder 27 203. �

Bürgerpolizist in Oederan

Die Gedenkveranstaltung für die Opfer des 
Nationalsozialismus �ndet 

am Freitag, dem 27.01.2023,
um 11:00 Uhr 

auf dem Oederaner Friedhof an den Grä-
bern der drei jüdischen Frauen, die im 
Außenlager des KZ Flossenbürg ihr Leben 
verloren, statt. 
Dieser staatliche Gedenktag wird auf An-
regung des damaligen Bundespräsiden-
ten Herzog seit 1996 in der Bundesrepub-
lik begangen. Er ist der Befreiung des KZ 
Auschwitz am 27.01.1945 durch die Rote 
Armee gewidmet. 
Wir bitten um rege Teilnahme. 

Ste�en Schneider Rita Hillmann
Bürgermeister Ortsgruppe VVN-BdA
 �

Gedenkveranstaltung

Nun ist es endlich soweit, auch die bis-
her im ehemaligen Gerichtsgebäude ver-
bliebenen Ämter ziehen zurück in das 
Rathaus (Markt 5). Davon betro�en sind 
das Einwohnermelde- und Gewerbeamt, 
Soziale, Standesamt und Personalamt. 
In der Zeit vom 05. und 06. Januar 2023 
sind diese Abteilungen für die Bürger 
geschlossen. Zukünftig �nden Sie diese 
Abteilungen dann im 1. Obergeschoss des 
Rathauses. 

Im Bereich des Standesamtes bitten wir 
die Bestatter an den beiden Schließtagen 
telefonisch mit uns Kontakt aufzunehmen 
(Tel. 015257663204). 

Wir weisen zudem nochmals darauf hin, 
dass im Bereich des Bürgerservice (Ein-
wohnermelde- und Gewerbeamt, Sozia-
len und Standesamt) zukünftig nur noch 
nach vorheriger Terminvergabe eine Be-
arbeitung Ihres Anliegens erfolgen kann. 
Die Terminvergabe ist online über die 
Homepage der Stadt Oederan (Bürgerser-
vice/Bürgerinformationen) möglich oder 
Sie nehmen per Telefon oder Mail Kontakt 
mit uns auf. 

Kontaktdaten:
Tel.:  037292/27180
Mail: 
einwohnermeldeamt.sv@oederan.de

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Ihre Mitarbeiter aus dem Bürgerservice 
und Personalamt der Stadtverwaltung Oe-
deran �

Umzug und damit verbundene Schließzeit im Bürgerservice 
(Einwohnermelde- und Gewerbeamt, Soziales, Standesamt) und 

Personalamt am 05. und 06. Januar 2023

Die Entsorgung der Weihnachtsbäume 
erfolgt am Donnerstag, dem 24. Januar 
2023, ab 6:00 Uhr durch die Entsorgungs-
�rma Becker Umweltdienste. Einen weite-
ren Entsorgungstermin gibt es nicht. 

Bitte legen Sie Ihre Weihnachtsbäume 
rechtzeitig zum Termin an den Glas-Ig-
lu-Standplätzen innerhalb des gesamten 
Stadtgebietes und den Ortsteilen ab. 

Ihr Ordnungsamt �

Sammlung von  
Weihnachtsbäumen

Monat Erscheinungstag Redaktionsschluss

Februar 2023 Mittwoch, 01.02.2023 Freitag, 13.01.2023
März 2023 Mittwoch, 01.03.2023 Freitag, 10.02.2023
April 2023 Samstag, 01.04.2023 Freitag, 17.03.2023
Mai 2023 Montag, 01.05.2023 Freitag, 14.04.2023
Juni 2023 Donnerstag, 01.06.2023 Freitag, 12.05.2023
Juli 2023 Samstag, 01.07.2023 Freitag, 16.06.2023
August 2023 Dienstag, 01.08.2023 Freitag, 14.07.2023
September 2023 Freitag, 01.09.2023 Freitag, 18.08.2023
Oktober 2023 Sonntag, 01.10.2023 Freitag, 15.09.2023
November 2023 Mittwoch, 01.11.2023 Freitag, 13.10.2023
Dezember 2023 Freitag, 01.12.2023 Freitag, 17.11.2023
Januar 2024 Montag, 01.01.2024 Freitag, 08.12.2023

Wir bitten zukünftig um Beachtung, dass der Redaktionsschluss ab 2023 jeweils immer 
ein Freitag ist. 
Da der Verlag einen neuen Vertragspartner zur Verteilung des Anzeigers hat, ist dies aus 
produktionstechnischen Gründen nicht anders möglich.
Wir bitten um Termineinhaltung für Ihre Zuarbeiten!

Stadtverwaltung Oederan �

Terminkette Oederaner Anzeiger 2023
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Aufgrund von § 4 Abs. 2 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsGe-
mO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) ge-
ändert worden ist und der Kommunal-
bekanntmachungsverordnung (KomBek-
VO) vom 17. Dezember 2015 (SächsGVBl.  
S. 693) hat der Stadtrat der Stadt Oederan 
am 01. Dezember 2022 folgende Bekannt-
machungsatzung beschlossen:

§ 1 Ö�entliche Bekanntmachung

Ö�entliche Bekanntmachungen der Stadt 
Oederan erfolgen durch Abdruck in das 
Amtsblatt „Oederaner Anzeiger“ der Stadt 
Oederan.

§ 2 Ortsübliche Bekanntmachung und 
ortsübliche Bekanntgabe

(1) Ortsübliche Bekanntmachungen er-
folgen in der Form der ö�entlichen 
Bekanntmachung gemäß § 1 dieser 
Satzung.

(2) Die in den gesetzlichen Vorschriften 
vorgesehene „ortsübliche Bekannt-
gabe“ erfolgt durch Anschlag an der 
Verkündigungstafel des Rathauses der 
Stadt Oederan, Markt 5, 09569 Oede-
ran.

 Der Anschlag erfolgt in vollem Wort-
laut während der Dauer von 7 Tagen.

(3) Der Tag der Verö�entlichung ist auf 
dem Original der jeweiligen Bekannt-
gabe urkundlich zu vermerken.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Bekanntmachungs-
satzung der Stadt Oederan vom 06. Januar 
2012, zuletzt geändert durch die 2. Ände-
rungssatzung vom 03.12.2021, außer Kraft.

Oederan, den 05.12.2022

Ste�en Schneider
Bürgermeister 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO

1 Es wird darauf hingewiesen, dass Sat-
zungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, gem. § 4  
Abs. 4 SächsGemO ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten.

2 Dies gilt nicht, wenn
(1) die Ausfertigung der Satzung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist,
(2) Vorschriften über die Ö�entlichkeit 

der Sitzungen, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,

(3) der Bürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat,

(4) vor Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- 

oder Formvorschrift gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

3 Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 
oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 
sind nur anzuwenden, wenn bei der Be-
kanntmachung der Satzung auf die Vor-
aussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
hingewiesen worden ist.

Oederan, den 05.12.2022

Ste�en Schneider 
Bürgermeister �

Satzung 
der Stadt Oederan über die Form der ö�entlichen Bekanntmachung, der ortsüblichen Bekanntmachung und 

der ortsüblichen Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung)

Entgeltordnung für die Nutzung der Angebote der Volkskunstschule Oederan

Aufgrund des § 28 Abs. 1 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 
2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Februar 
2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert wor-
den ist, beschließt der Stadtrat der Stadt 
Oederan in seiner Sitzung am 20.12.2022 
folgende Entgeltordnung für die Nutzung 
der Angebote der Volkskunstschule.

§ 1 Allgemeines

Die Volkskunstschule „Im Spital“ ist eine 
Einrichtung der Stadt Oederan. Die Volks-
kunstschule bietet unterschiedliche, zeit-
lich und thematisch auf den jeweiligen 
Bedarf zugeschnittene Veranstaltungen, 
in den Bereichen Bildende Kunst, Ange-
wandte Kunst, Kunsthandwerk, Soziokul-

tur und Heimatp�ege an. Damit sollen den 
Nutzern Möglichkeiten für die Entwick-
lung ihrer handwerklichen und kreativen 
Fähigkeiten geboten werden.

§ 2 Benutzungsverhältnis

(1) Im Rahmen des Benutzungsverhältnis-
ses nehmen Personen oder Personen-
gruppen an Veranstaltungen der Volks-
kunstschule teil (Teilnehmer).

(2) Das Benutzungsverhältnis wird nach 
Maßgabe dieser Entgeltordnung pri-
vat-rechtlich geregelt.

§ 3 Kreis der Benutzer

Die Volkskunstschule kann von natürli-
chen (ab dem 4. Lebensjahr) und juristi-
schen Personen genutzt werden.

§ 4 Benutzung

Die Teilnahme an den Veranstaltungen der 
Volkskunstschule ist während der im Pro-
gramm ausgeschriebenen Zeiten möglich. 

§ 5 Anmeldung

(1) Die Volkskunstschule legt fest, für wel-
che Veranstaltungen eine Voranmelde-
frist gilt. Diese wird bei der Publikation 
der betre�enden Veranstaltungen be-
kannt gegeben. 

 Ein rechtlicher Anspruch auf die Ver-
anstaltung besteht mit der Voranmel-
dung noch nicht.

 Juristische Personen melden sich 
durch schriftlichen Antrag ihrer/s Ver-
tretungsberichtigten an. Dies gilt auch 
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für Dienststellen, Institutionen, Schu-
len und Kindergärten. 

 Bei Minderjährigen ist die Einwilligung 
des gesetzlichen Vertreters notwendig.

(2) Mit Bestätigung der Anmeldung 
durch die Volkskunstschule oder Teil-
nahme an der Veranstaltung erkennt 
der Teilnehmer, bei Minderjährigen 
die gesetzlichen Vertreter oder bei 
juristischen Personen der/die Vertre-
tungsberechtigte, die Regelungen der 
Entgelt- und Hausordnung der Volks-
kunstschule als verbindlich an. 

 Die Anmeldung ist rechtsverbindlich. 
(3) Die Volkskunstschule kann bei man-

gelnder Beteiligung, Ausfall eines 
Kursleiters / einer Kursleiterin oder aus 
Gründen der höheren Gewalt eine Ver-
anstaltung streichen bzw. abbrechen. 
In diesen Fällen werden die bereits ge-
zahlten Entgelte in voller Höhe bzw. 
bei abgebrochenen Veranstaltungen 
anteilig erstattet. Bei Ausfall eines 
Kursleiters / einer Kursleiterin ist die 
Volkskunstschule berechtigt, einen 
gleichwertigen Ersatz zu stellen.

(4) Die Anmeldung erfolgt unter Angabe 
folgender Daten: 
a) Name, Vorname, Geburtsdatum, 

Anschrift, Telefonnummer und / 
oder E-Mailadresse. 

b) Bei der Anmeldung Minderjähriger 
wird zusätzlich Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, Telefon-
nummer und / oder E-Mailadresse 
des gesetzlichen Vertreters benö-
tigt.

 Die Daten werden benutzt:
a) zur Rechnungslegung der Entgelte 

und weiterer Kosten wie Material-
kosten,

b) zur e�ektiven Rückmeldung bei 
Veränderung der Veranstaltungs-
daten (z.B. Ausfall der Veranstal-
tung oder Terminverschiebung),

c) für die anonymisierte Statistik nach 
Geschlecht und Alter, zu der ge-
förderte Einrichtungen verp�ichtet 
sind.

§ 6 Entgeltschuldner

Entgeltschuldner ist der Benutzer der 
Volkskunstschule sowie gesetzliche Ver-
treter. Mehrere Entgeltschuldner haften 
als Gesamtschuldner.

§ 7 Erhebung von Entgelten

(1) Für die Teilnahme an Veranstaltungen 
der Volkskunstschule werden Entgelte 
gemäß der Anlage zu dieser Entgelt-
ordnung erhoben. 

(2) Für die Inanspruchnahme der in der 
Anlage benannten Kostenermäßigun-
gen sind entsprechende Nachweise 

vorzulegen, aus denen die Gründe für 
die Gewährung der Kostenermäßi-
gung eindeutig hervorgehen.

(3) Gemeinnützige Veranstaltungen kön-
nen entgeltfrei in Anspruch genom-
men werden.

(4) Kursteilnehmer, welche eine Veranstal-
tung der Volkskunstschule noch nicht 
besucht haben, können entgeltfrei 
einen Schnuppertermin für eine Unter-
richtseinheit in Anspruch nehmen.

§ 8 Entstehen, Fälligkeit, Zahlung der 
Entgelte

(1) Die Entgeltp�icht entsteht nach der 
Bestätigung der Anmeldung der Ver-
anstaltung.

(2) Das Entgelt ist mit Rechnungslegung 
zu den jeweiligen Fälligkeiten per 
Überweisung, in Bar in der Volkskunst-
schule oder Bar in der Stadtkasse Oe-
deran zu entrichten.

§ 9 Rückzahlung von 
Entgelten

(1) Kann ein bereits angemeldeter Teil-
nehmer nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen, so ist dies der Volkskunst-
schule schriftlich bis zum Veranstal-
tungsbeginn mitzuteilen. In diesen 
Fällen kann eine Rückzahlung des Ent-
geltes nur erfolgen, wenn eine Ersatz-
person den Platz zum Beginn der Ver-
anstaltung übernimmt.

(2) Ab Veranstaltungsbeginn ist keine 
Rückzahlung mehr möglich.

(3) Die Erstattung der Entgelte von ver-
säumten Veranstaltungsterminen sei-
tens des Teilnehmers und das Nach-
holen dieser sind nicht möglich. In 
begründeten Fällen ist eine Ausnahme 
von dieser Regelung möglich. Dies 
bedarf eines formlosen, schriftlichen 
Antrags an die Leitung der Volkskunst-
schule.

§ 10 Ausschluss von der 
Benutzung

1) Wer gegen diese Entgeltordnung, die 
Hausordnung oder gegen Anordnun-
gen des Personals der Volkskunstschu-
le bzw. deren beauftragte Personen 
wiederholt oder schwerwiegend ver-
stößt, kann befristet oder unbefristet, 
teilweise oder vollständig von der 
Benutzung der Volkskunstschule aus-
geschlossen werden. Entsprechendes 
gilt, wenn die Benutzung aus anderen 
Gründen unzumutbar geworden ist.

(2) Bei Benutzungsausschluss werden be-
reits gezahlte Entgelte nicht erstattet. 
Die aus der Benutzung bis zum Aus-
schluss entstandenen P�ichten blei-
ben bestehen.

§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Entgeltordnung für die Volkskunst-
schule Oederan tritt zum 01.01.2023 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung 
für die Volkskunstschule, beschlossen vom 
Stadtrat der Stadt Oederan am 29.09.2022, 
außer Kraft.

Oederan, den 20.12.2022

Schneider 
Bürgermeister

Anlage zu § 7 Abs. 1 Entgeltordnung Volks-
kunstschule 

Entgelte der Volkskunstschule 
Oederan

1. Entgelt je UE (Unterrichtseinheit je 45 
min) für Kurse und Projekte
a) Erwachsene (ab 18 Jahre) 3,50 EUR
b) Ermäßigte (Kinder bis 18 Jahre, 

Schüler, Azubi, Studenten, Sozial-
passinhaber, Inhaber der Ehrenamts-
karte, Inhaber eines Familienpasses, 
Schwerbehinderte ab 50 Prozent  
Behinderung) 1,75 EUR

c) Belegung von mehreren Kursen 
(durch eine Person oder von Ge-
schwistern im gleichen Zeitraum) 
Erwachsene 2,80 EUR
Ermäßigte 1,40 EUR

2. Entgelt für Veranstaltungen mit er-
höhtem Aufwand (z.B. Werkstätten)

- Bei erhöhtem Aufwand für Vor- und 
Nachbereitung, Anleitung und Betreu-
ung (entscheidet Leitung der Volks-
kunstschule) können höhere Entgelte 
als nach Nr. 1 erhoben und Ermäßigun-
gen ausgeschlossen werden. Die Teil-
nehmer werden vor Veranstaltungs-
anmeldung über die genaue Höhe 
informiert.

nachrichtlich: Materialkosten im Rahmen 
der Veranstaltungen
- Materialkosten werden zusätzlich, 

entsprechend dem tatsächlichen Ver-
brauch erhoben. Über die zu erwarten-
den Kosten werden die Teilnehmer vor 
der Veranstaltung so genau wie mög-
lich informiert.

Oederan, den 20.12.2022

Schneider 
Bürgermeister �
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Der Stadtrat der Stadt Oederan hat in seiner Sitzung am 20.12.2022 
die nachstehende Entgeltordnung beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich

Diese Ordnung gilt für die Benutzung des städtischen Eigentums 
der Stadt Oederan gemäß Anlage.
Die Stadt Oederan verlangt nach Maßgabe dieser Ordnung Ent-
gelte für die Benutzung des städtischen Eigentums.

§ 2 Entgeltp�icht

Die Entgeltp�icht entsteht für die Allgemeinheit vor Beginn der 
tatsächlichen Inanspruchnahme. Die Entgeltp�icht besteht auch 
dann, wenn ein Nutzer von seinem Benutzungsrecht nur teilweise 
oder keinen Gebrauch macht.

§ 3 Entgeltschuldner

Entgeltschuldner ist der Vertragspartner.

§ 4 Nutzungsberechtigte

Nutzungsberechtigte des städtischen Eigentums im Sinne dieser 
Entgeltordnung sind

a) Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehren, weitere städtische 
Einrichtungen und städtische Gremien,

b) Vereine der Stadt Oederan,
c) Privatpersonen und ortsfremde Vereine,
d) politische Parteien, Wählervereinigungen und Verbände,
e) gewerbliche Nutzer.

Die Nutzer haben rechtzeitig den entsprechenden Antrag auf Be-
nutzung des städtischen Eigentums zu stellen.
Ein Rechtsanspruch für die Benutzung städtischen Eigentums be-
steht nicht.

§ 5 Entgeltsatz

Entgelte sind nach dem gültigen Entgelttarif gemäß Anlage zu 
dieser Ordnung zu entrichten.
Für Nutzungen, die über das übliche Maß hinaus gehen kann die 
Stadt Oederan höhere Entgelte verlangen. 

§ 6 Entgeltfreiheit

Für die städtischen Einrichtungen und Gremien sowie für Oede-
raner Vereine ist die Benutzung des städtischen Eigentums ent-
geltfrei.
Auf Antrag kann in begründeten Ausnahmefällen auch für ande-
re Nutzer eine Entgeltbefreiung oder Reduzierung des Entgeltes 
erfolgen. 

§ 7 Fälligkeit des Entgeltes

Die Entgelte gemäß Anlage zu dieser Entgeltordnung werden ge-
mäß Rechnungslegung fällig.

§ 8 Nutzungsumfang

Der Umfang beinhaltet die Nutzung der beantragten Räume ein-
schließlich Küche, Toiletten und Parkmöglichkeiten, soweit vor-
handen.

§ 9 In-Kraft-Treten

Diese Entgeltordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Entgeltordnung für die Benutzung des städtischen 
Eigentums der Stadt Oederan, beschlossen vom Stadtrat am 
29.09.2022, außer Kraft.

Oederan, den 20.12.2022

Schneider
Bürgermeister

Entgeltordnung für die Benutzung des städtischen Eigentums der Stadt Oederan

Veranstaltungsräume Entgelt

Bürgersaal und Cafeteria
bis 3 Stunden 100,00 €
3 Stunden bis 24 Stunden 150,00 €
über 24 Stunden bis Wochenendtarif (WE)* 200,00 €

Cafeteria
bis 3 Stunden 50,00 €
3 Stunden bis 24 Stunden 75,00 €
über 24 Stunden bis Wochenendtarif (WE)* 100,00 €

Kegelbahn Schönerstadt
Vereinsraum (bis 40 m²) (ohne Kegelbahn) 35,00 € / Tag
 50,00 € / WE*
Vereinsraum (35,00 €) 
inkl. Nutzung Kegelbahn (15,00 €)  50,00 € / Tag
Vereinsraum (50,00 €) 
inkl. Nutzung Kegelbahn (20,00 €)  70,00 € / WE*

Glockenturmschule Schönerstadt
Vereinsraum 35,00 € / Tag
 50,00 € / WE*
Kegelbahn Wingendorf 
Vereinsraum (bis 40 m²) (ohne Kegelbahn) 35,00 € / Tag
 50,00 € / WE*
Vereinsraum (35,00 €) 
inkl. Nutzung Kegelbahn (15,00 €)  50,00 € / Tag
Vereinsraum (50,00 €)  70,00 € / WE*
inkl. Nutzung Kegelbahn (20,00 €) 

Vereinshaus Kirchbach
Vereinsraum  (über 40 m²) 75,00 € / Tag
 100,00 € / WE*

Vereinshaus Börnichen
Vereinsraum (über 40 m²) 75,00 € / Tag
 100,00 € / WE*

Vereinshaus Gahlenz
Vereinsraum (über 40 m²) 75,00 € / Tag
 100,00 € / WE*

Dorfmuseum Gahlenz
Versammlungsraum Wohnstallhaus 50,00 € / bis 3 Stunden
 75,00 € / Tag
 100,00 € / WE*
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Vereinshaus Görbersdorf
Vereinsraum  35,00 € / Tag
 50,00 € / WE*

Vereinshaus Memmendorf
Sitzungszimmer (bis 40 m²) 35,00 € / Tag
 50,00 € / WE*
Sitzungszimmer und 
Vereinsraum (über 40 m²) 75,00 € / Tag
 100,00 € / WE*

Vereinshaus Hartha
Vereinsraum (über 40 m²) 75,00 € / Tag
 100,00 € / WE*

Dreifeldsporthalle Oederan 
Nutzung 1 Feld pro Stunde 30,00 € / Stunde
Nutzung 2 Felder pro Stunde 40,00 € / Stunde
Nutzung 3 Felder pro Stunde 50,00 € / Stunde
Außenanlage 25,00 € / Stunde

Sporthallen 
Turnhalle Frankenberger Straße  30,00 € / Stunde
Turnhalle Schönerstadt  30,00 € / Stunde
Turnhalle Gahlenz 30,00 € / Stunde

Mehrzweckhalle Frankenstein
Versammlungsraum OG (100,00 €) 
inkl. Halle (100,00 €)  200,00 € / WE*
Nutzung Halle  30,00 € / Stunde
 100,00 € / Tag
Nutzung Versammlungsraum OG 75,00 € / Tag
 100,00 € / WE

Volkskunstschule Oederan
Saal 70,00 € / bis 3 Stunden
 90,00 € / Tag
Schnitzraum 40,00 € / bis 3 Stunden
 50,00 € / Tag
Keramikraum 30,00 € / bis 3 Stunden
 40,00 € / Tag
Zeichenraum 40,00 € / bis 3 Stunden
 50,00 € / Tag
Textilraum 30,00 € / bis 3 Stunden
 40,00 € / Tag
Druckraum 35,00 € / bis 3 Stunden
 45,00 € / Tag
Küche 30,00 € / bis 3 Stunden
 40,00 € / Tag

Feierhallen / Aufbahrungshalle
Frankenstein 175,00 € / Bestattung
Gahlenz 50,00 € / Bestattung
Kirchbach 50,00 € / Bestattung

Erklärung: 
WE: Wochenende bzw. 1 Tag mit Vorbereitungs- und Nachberei-
tungstag

* WE=Wochenendtarif (48 h) – z.B. gültig von Freitag 12:00 Uhr bis 
Sonntag 12:00 Uhr

Oederan, den 20.12.2022

Schneider
Bürgermeister �

Der Stadtrat der Stadt Oederan hat in seiner Sitzung vom 
22.06.2022 den Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan „Sondergebiet Frei�ächen-Photovolta-
ik Memmendorf“ mit 2. Änderung des Flächennutzungsplans 
in diesem Bereich im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
gefasst und mit Verö�entlichung vom 12.08.2022 ortsüblich be-
kanntgemacht.
Mit den zwischenzeitlich erarbeiteten Vorentwürfen des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes und der 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes erfolgt nun die frühzeitige Unterrichtung 
der Ö�entlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der Änderung 
des Flächennutzungsplanes weist eine Größe von insgesamt gut 
100 ha auf. Er setzt sich aus insgesamt 12 Teil�ächen zusammen.

Folgende Flurstücke mit Gemarkung be�nden sich innerhalb des 
Geltungsbereiches:

Gemarkung Oederan: 
Fl.Nrn. 656 (Teil�äche (TF)), 1177/11 (TF)

Gemarkung Memmendorf: 
Fl.Nrn. 123/13, 147/1 (TF), 147/2, 156/b (TF), 163/11 (TF), 274/4 
(TF), 280 (TF), 294 (TF), 295 (TF), 300 (TF), 302 (TF), 302/a (TF), 309 
(TF), 312/a (TF), 313 (TF), 313/b (TF), 438 (TF), 439 (TF), 440 (TF), 
441 (TF), 442 (TF), 443 (TF), 444/1 (TF), 445 (TF), 474/a (TF), 475 
(TF), 476 (TF) 

Gemarkung Frankenstein: 
Fl.Nrn. 147 (TF), 153 (TF), 153/a, 159 (TF), 161/1 (TF), 166 (TF), 170 
(TF), 173/1 (TF), 173/2, 174 (TF), 179 (TF), 179/a (TF), 195 (TF), 200 
(TF)

Die Lage und Abgrenzung der Teil�ächen ist aus dem nachfol-
genden Kartenausschnitt ersichtlich (maßstabslos).

Die Vorentwürfe liegen mit Begründung und einschließlich der 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen (Umwelt-
bericht, Gutachten) in der Zeit vom 

09.01.2023 bis einschließlich 10.02.2023

in der Stadtverwaltung Oederan, Bauamt, Dachgeschoss Zim-
mer 5, Ansprechpartner Herr Hofmeister, Markt 5, 09569 Oederan 
während der nachfolgend genannten Ö�nungszeiten zu jeder-
manns Einsicht ö�entlich aus:

Dienstag von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
 12:30 Uhr – 15:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
 12:30 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr.

Ö�entliche Bekanntmachung der Stadt Oederan
Bekanntmachung der frühzeitigen  

Unterrichtung der Ö�entlichkeit  
gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet 
Frei�ächen-Photovoltaik Memmendorf“  

mit 2. Änderung des Flächennutzungsplans  
in diesem Bereich
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Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Einsicht nach indivi-
dueller Terminabsprache unter Telefon 037292 / 27164 oder per 
E-Mail hofmeister.sv@oederan.de vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die Planunterlagen sind 
zusätzlich über das Internetportal der Stadt unter www.oederan.
de, sowie über das Beteiligungsportal des Landes Sachsen unter 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de zugänglich gemacht.
Die Ö�entlichkeit erhält hierdurch die Möglichkeit, sich frühzeitig 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesent-
lich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung des überplanten Gebiets in Betracht kommen, und 
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichten zu 
lassen. Ferner hat die Ö�entlichkeit Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung. Wünsche und Vorstellungen zu den Vorentwür-
fen können hierbei schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden.

Hinweis zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6. Abs. 1  
Buchst. E DSGVO und dem sächsischen Datenschutzgesetz. So-
fern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „In-
formationsp�ichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Ö�entlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches 
mit ausliegt.

Oederan, den 12.12.2022

Schneider
Bürgermeister �

Lage und Abgrenzung der Teil�ächen

-Bürgerbeteiligung-

Für die Stadt Oederan und deren Ortsteile wurde ein 
Radverkehrskonzeptentwurf erarbeitet. Zielstellung 

des Konzeptes ist es, die Bedingungen für das Radfahren im ge-
samten Stadtgebiet und den Ortsteilen zu analysieren und in der 
Folge zu verbessern. Das Radverkehrskonzept soll Leitlinie für die 
weitere Entwicklung des Radverkehrs werden, stellt aber auch 
eine Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln dar.

Mit der Erarbeitung des Radverkehrskonzepts wurde das Inge-
nieurbüro Schädlich aus Oederan beauftragt.

Ausgangspunkt waren umfangreiche Bestandsanalysen, welche 
sowohl die Quantität als auch die Qualität vorhandener Radver-
kehrsanlagen umfasste. Dabei wurden sowohl die Belange des 
Alltagsradverkehrs als auch die des touristischen Verkehrs be-
rücksichtigt. Der Quell- und Zielverkehr von Radfahrern wurde 
ermittelt und über ein Wunschliniennetz miteinander verknüpft. 
Unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und des gelten-
den Regelwerkes wurden anschließend Routen für den Radver-
kehr entwickelt. Zur Umsetzung dieses Zielkonzeptes entstand 
ein Maßnahmenkonzept mit insgesamt 32 Einzelmaßnahmen.

Der derzeitige Arbeitsstand des Konzeptes wurde im Bauaus-
schuss der Stadt Oederan am 08.12.2022 beraten. In einem wei-
teren Schritt sollen die Inhalte den Bürgerinnen und Bürgern von 
Oederan und den Ortsteilen präsentiert werden. In Form einer 
ö�entlichen Auslegung des Entwurfs können sich Interessierte 
zum Konzept informieren.

Der Entwurf des Radverkehrskonzeptes für die Stadt Oederan 
und deren Ortsteile liegt vom 02. Januar 2023 bis einschließ-
lich 23. Januar 2023 in der Stadtverwaltung Oederan, Markt 5,  
09569 Oederan im Bauamt Zimmer 06 Dachgeschoß während 
der Ö�nungszeiten
dienstags, 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr,
donnerstags, 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 12:30 Uhr bis 18:00 Uhr,
freitags, 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht ö�entlich aus.

Die Mitarbeiter des Bauamtes stehen Ihnen dabei für Fragen zur 
Verfügung. Um vorherige telefonische Anmeldung wird gebeten 
(037292/27165).

Während der Auslegungsfrist können von allen Bürgern schrift-
lich Stellungnahmen zu dem Entwurf an die Stadtverwaltung  
Oederan, SG Tiefbau, Herrn Loose, Markt 5, 09569 Oederan bzw. 
via E-Mail an loose.sv@oederan.de gesendet oder während der 
o.g. Ö�nungszeiten zur Niederschrift vorgebracht werden.

Die kompletten Unterlagen können während des o.g. Ausle-
gungszeitraumes auch auf der Internetseite der Stadt Oederan 
unter www.oederan.de eingesehen werden.

Sie sind herzlich eingeladen, sich in Form einer schriftlichen Stel-
lungnahme oder im gemeinsamen Gespräch einzubringen und 
dabei über einzelne Maßnahmen zu diskutieren sowie weitere 
Anregungen zu äußern.

Oederan, 01.01.2023

Schneider
Bürgermeister �

Radverkehrskonzept Oederan und Ortsteile
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Beschluss-Nr.: 053/12/22
Der Stadtrat der Stadt Oederan weist den 
Gesellschafter an, den Jahresabschluss der 
Richard-Hofmann-Stift gGmbH, den Lage-
bericht, den Prüfbericht des Abschluss-
prüfers und den Bericht des Aufsichtsrates 
über das Geschäftsjahr 2021 festzustellen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates: 23
davon anwesend: 18
Ja-Stimmen: 18
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0
Befangene: 0

Beschluss-Nr.: 054/12/22
Der Stadtrat der Stadt Oederan weist den 
Gesellschafter an, den Geschäftsführer der 
Richard-Hofmann-Stift gGmbH für das Ge-
schäftsjahr 2021 zu entlasten.
Auf denkbare Ersatzansprüche des Gesell-
schafters gegenüber dem Geschäftsführer 
wird für 2021 verzichtet, soweit solche bei 
p�ichtgemäßer Prüfung zu erkennen wa-
ren.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates: 23
davon anwesend: 18
Ja-Stimmen: 18
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0
Befangene: 0

Beschluss-Nr.: 055/12/22
Der Stadtrat der Stadt Oederan weist den 
Gesellschafter an, den Aufsichtsrat der Ri-
chard-Hofmann-Stift gGmbH für das Ge-
schäftsjahr 2021 zu entlasten.
Auf denkbare Ersatzansprüche des Ge-
sellschafters gegenüber dem Aufsichtsrat 
für 2021 wird verzichtet, soweit solche bei 
p�ichtgemäßer Prüfung zu erkennen wa-
ren.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates: 23
davon anwesend: 18
Ja-Stimmen: 18
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0
Befangene: 0

Beschluss-Nr.: 056/12/22
Der Stadtrat der Stadt Oederan weist den 
Gesellschafter an, den Jahresfehlbetrag 
aus 2021 auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlüsse des Oederaner Stadtrates – ö�entliche Sitzung am 01.12.2022

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates: 23
davon anwesend: 18
Ja-Stimmen: 18
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0
Befangene: 0

Beschluss-Nr.: 057/12/22
Der Stadtrat nimmt in seiner Sitzung am 
01.12.2022 den Haushaltsplanentwurf 
2023 zur Kenntnis und beauftragt die Ver-
waltung, die Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan 2023 und die Finanzplanung 
2024 bis 2026 auf der Grundlage der dis-
kutierten Eckdaten zu erstellen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates: 23
davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0
Befangene: 0

Beschluss-Nr.: 058/12/22
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt 
in seiner Sitzung am 01.12.2022 die Erwei-
terung und den kontinuierlichen Betrieb 
eines Energiemanagements bei den kom-
munalen Einrichtungen und der Straßen-
beleuchtung. Die Verwaltung wird beauf-
tragt, gemäß dem gestellten Förderantrag 
die Projektstelle zu besetzen, das Energie-
management zu organisieren und den 
kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen. 
Über die Ergebnisse und Verbrauchsbilan-
zen ist der Stadtrat regelmäßig zu unter-
richten.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates: 23
davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0
Befangene: 0

Beschluss-Nr.: 059/12/22
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt 
in seiner Sitzung am 01.12.2022 die Erste 
Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 
2013.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates: 23
davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 13

Nein-Stimmen: 4
Stimmenthaltungen: 0
Befangene: 0

Beschluss-Nr.: 060/12/22
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt 
in seiner Sitzung am 01.12.2022 zur Ge-
meinschaftsmaßnahme Erneuerung Eh-
renzug 2. BA Oederan (Ehrenzug 14a bis 
Richard-Wagner-Straße 2) die Beauftra-
gung der Nachträge 2-5, 7, 9-15 in Höhe 
von 35.805,44 € Brutto an die Chemnitzer 
Verkehrsbau GmbH Niederlassung Anna-
berg.
Gleichzeitig beschließt der Stadtrat die 
überplanmäßige Ausgabe wie im Ab-
schnitt �nanzielle Auswirkungen darge-
stellt.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates: 23
davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0
Befangene: 0

Beschluss-Nr.: 061/12/22
Der Stadtrat der Stadt Oederan beschließt 
in seiner Sitzung am 01. Dezember 2022 
die im Anhang be�ndliche Satzung der 
Stadt Oederan über die Form der ö�entli-
chen Bekanntmachung, der ortsüblichen 
Bekanntmachung und der ortsüblichen 
Bekanntgabe (Bekanntmachungssat-
zung). 

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl des Stadtrates: 23
davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0
Befangene: 0

Des Weiteren beschließt der Stadtrat die 
Annahme von Spenden und nimmt den 
Beteiligungsbericht der Stadt Oederan für 
das Jahr 2021 zur Kenntnis. �
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Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse
- Anstalt des ö�entlichen Rechts -

Sehr geehrte Tierhalter*innen, 

bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter*in von 
Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, 
Ge�ügel, Fischen und Bienen zur Meldung und 

Beitragszahlung bei der Sächsischen Tierseuchenkasse gesetz-
lich verp�ichtet sind. 

Die fristgerechte Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbe-
stand ist Voraussetzung für:
• eine Entschädigungszahlung von der Sächsischen Tierseu-

chenkasse im Tierseuchenfall, 
• die Beteiligung der Sächsischen Tierseuchenkasse an den Kos-

ten für die Tierkörperbeseitigung,
• die Gewährung von Beihilfe und Leistungen durch die Sächsi-

sche Tierseuchenkasse. 

Der Sächsischen Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalter*in-
nen erhalten Ende Dezember 2022 einen Meldebogen per Post. 
Sollte dieser bis Mitte Januar 2023 nicht bei Ihnen eingegangen 
sein, melden Sie sich bitte bei der Sächsischen Tierseuchenkasse 
um Ihren Tierbestand anzugeben.
Tierhalter*innen, welche ihre E-Mail-Adresse bei der Sächsischen 
Tierseuchenkasse autorisiert haben, erhalten die Meldeau�orde-
rung per E-Mail.

Auf dem Tierbestandsmeldebogen oder per Internet sind die am 
Stichtag 1. Januar 2023 vorhandenen Tiere zu melden. Sie erhal-
ten daraufhin Ende Februar 2023 Ihren Beitragsbescheid.

Ihre P�icht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des 
Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz 
(SächsAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitragssatzung der 
Sächsischen Tierseuchenkasse, unabhängig davon, ob Sie Tiere 
im landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken halten.

Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldep�icht bei dem für 
Sie zuständigen Veterinäramt hinweisen. 

Bitte unbedingt beachten:

QR-Code Neuanmeldung
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere In-
formationen zur Melde- und Beitragsp�icht, zu 
Beihilfen der Sächsischen Tierseuchenkasse so-
wie über die Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als ge-
meldete*r Tierhalter*in u. a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tier-
bestand der letzten 3 Jahre), erhaltene Beihilfen, Befunde sowie 
eine Übersicht über Ihre bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt 
entsorgten Tiere einsehen.  

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des ö�entlichen Rechts
Löwenstr. 7a,
01099 Dresden
Tel: 0351 / 80608-30
E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de 
Internet: www.tsk-sachsen.de �

Tierbestandsmeldung 2023

Die Stadt Oederan bietet 
in Zusammenarbeit mit 
der Verbraucherzentrale 
Sachsen die Möglich-
keit der kostenlosen 
Energieberatung. Sie �n-
det jeden vierten Don-
nerstag im Monat zwischen 14 und 17 Uhr statt. Im Januar sind 
noch Termine verfügbar: am 26. Januar 2023 in der Zeit von 14 
bis 17:00 Uhr. Die Beratung �ndet nicht mehr auf der Gerichts- 
straße 18 statt, sondern wieder in der Verwaltung am Markt, im 
kleinen Gesellschaftsraum (Cafeteria) neben dem Bürgersaal  
(Eingang Markt 7).  

Bei Interesse melden Sie sich unbedingt in der Stadtverwaltung 
Oederan an, bei Herrn Lange oder Herrn Ohm unter der Telefon-
nummer 03 72 92 / 27-163 bzw. -162 oder lange.sv@oederan.de 
bzw. ohm.sv@oederan.de . 
Sollten Sie eher einen Beratungstermin vor Ort benötigen, wen-
den Sie sich an die o.g. Adresse.

Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-ener-
gieberatung.de  oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei). Die 
kostenfreie Energieberatung der Verbraucherzentrale ist möglich 
durch die Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie. �

Kostenlose Energieberatung am 26. Januar – 
Achtung: Nun wieder im Rathaus am Markt

Leider kommt es vor allem in engen Straßen immer wieder vor, 
dass PKW auf der Fahrbahn parken und die Räumfahrzeuge we-
gen zu geringer Durchfahrbreite den Winterdienst nicht durch-
führen können. 
Daher sollten Fahrzeuge bei winterlichen Wetterverhältnissen 
möglichst nicht im ö�entlichen Straßenraum geparkt werden. 
Nur dann kann der Schneep�ug die Straßen ungehindert passie-
ren und den Winterdienst zeitnah und ordnungsgemäß durch-
führen. 
Auch bei versetzt geparkten Fahrzeugen sollten Anlieger be-
denken, dass der Schneep�ug mit einer Durchfahrbreite von  
ca. 3,00 Metern einen weitaus größeren Arbeitsraum benötigt als 
ein Pkw.
Auf dem der Fahrbahn zugewandten Gehwegrand können 
Schnee und Eis angehäuft werden, allerdings nur so viel, dass 
der Fahrverkehr auf der Straße und Fußgänger auf dem Gehweg 
nicht behindert werden, keine Sicht verstellt wird und auch sonst 
niemand gefährdet wird. Schnittgerinne und Gullys müssen frei 
gehalten werden.
Zum e�ektiven Betrieb eines Fahrzeuges im Winterdienst (mit 
Schneep�ug und Streuer) ist eine gewisse Grundgeschwindigkeit 
unabdingbar. Dabei kann es zwangsläu�g zur Beeinträchtigung 
von Zufahrten oder Hauszugängen kommen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis 

Ihr Stadtbauhof �

Durchführung des Winterdienstes
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Veranstaltungen im Januar 2023

Sonderausstellung „Schwibbogen tri�t Schnitzerei“ in der Ga-
lerie 27.11.2022 – 26.02.2023

Die Schwibbogenbauer Heike und Wolfgang Lorentz aus Wede-
mark / Niedersachsen fertigen in Gemeinschaftsarbeit Schwibbö-
gen des Erzgebirges, die an den Ortseingängen, am Rathaus und 
auf Marktplätzen zu �nden sind, in Miniatur an. 
In unserer Ausstellung sind 82 Schwibbögen aus der Feder der 
Familie Lorentz und 5 von erzgebirgischen Schnitzvereinen zu 
�nden.
Bisher haben sie über 180 Original-Schwibbögen registriert und 
an die 94 sogenannte 3D-Lichterbögen nachgebaut. Eine um-
fangreiche Recherche und akribische Zusammenfassung wartet 
auf eine Verö�entlichung in Buchform.
Die Laubsägearbeit aus Niedersachsen tri�t in unserer Weih-
nachtsausstellung auf 146 Schnitzereien regionaler Künstler von 
23 Leihgebern aus der Oederaner Umgebung. 
Altbekannte historische Schnitzereien von Hermann Lichten-
berger, Rudi und Ernst Seidler, Paul Pietrzick, Heinz Lieber, Klaus- 

Dieter Kra�t, Walfried Schulze, Mathias Klemm, Robert Wächtler, 
Max Klausnitzer, Edgar Höpfner und Herbert Müller alle Oede-
raner werden durch neue Arbeiten, wie sie auch auf der neuen  
Oederaner Pyramide wiederzu�nden sind, ergänzt. Drei Aus-
steller Ste� Getzla�, Freiberg, Dieter Störr, Mühlbach und Mike 
Glöckner, Borstendorf gehören dazu. 
Weitere Schnitzer sind Friedrich Schlosser aus Flöha, Jürgen 
Schönherr und Günter Pfütze aus Borstendorf. 
Tauchen Sie beim Besuch der Sonderausstellung in die erzgebir-
gische Tradition des Weihnachtsschmuckes ein und lassen Sie 
sich von Schnitzereien, die nicht unterschiedlicher seinen kön-
nen, faszinieren.

Webkurs
„Von der Bindungslehre zum fertigen Gewebe“
Am 28./29.01.2023 können Sie mit Helga Hofmeister jeweils von 
10.00 bis 17.00 Uhr das Handweben erlernen, WEB-0101/23.
Inhalt: • Bindungslehre,
 • Aufbau und Funktion des Webstuhles,
 • Einrichten eines Webstuhles,
 • Selbständiges Weben am Handwebstuhl.

Die Webkursgebühr pro Wochenende beträgt für Erwachsene 
100,00 €, für Ermäßigte 50,00 € zzgl. Materialkosten.
Um Voranmeldung wird gebeten!

Neu ab Januar 2023:
Ö�nungszeiten Museum und Stadtinformation, Markt 6 in  
Oederan:
Die – Fr 10:00 bis 17:00 Uhr
Webkurse und Sonderveranstaltungen an den Wochenenden 
werden über die Presse und anderen Medien bekannt gegeben.
Führungen und museumspädagogische Angebote sind auch au-
ßerhalb der Ö�nungszeit möglich, gern vereinbaren wir Termine 
mit unseren Gästen.

Kontaktdaten: 
DIE WEBEREI | Museum Oederan, Markt 6, 09569 Oederan
Tel.-Nr.: 037292/27128, Email: museum@oederan.de �

DIE WEBEREI | Museum Oederan informiert!

ANZEIGEN
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Neue Romane für Erwachsene

Tuil, Karine: Diese eine Entscheidung
In einem Hochsicherheitstrakt des Pariser 
Justizpalastes muss die charismatische Unter-
suchungsrichterin Alma Revel über die Fest-
setzung oder Freilassung eines blutjungen 
Mannes entscheiden, gegen den ein Terroris-
musverdacht vorliegt. Doch nicht nur beruf-
lich ist Alma extrem gefordert. Ihre Ehe ist am 
Ende und sie stürzt sich Hals über Kopf in eine 
A�äre, ausgerechnet mit dem Anwalt, der nun 
den Terrorverdächtigen verteidigt. Alma tri�t 
eine folgenschwere Entscheidung, die ihr Le-
ben und ihr Land auf den Kopf stellen wird. Was sind wir bereit 
aufzugeben, um unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten?

Rutherfurd, Edward: Das Reich der Mitte
China, 1838: das stolze Kaiserreich ist für 
Fremde meist unerreichbar. Abenteurer 
schmuggeln Opium ins Land, um es gegen 
Tee, die im Westen so begehrte Handelsware, 
zu tauschen. Die Versuche der Qing-Dynastie, 
der Droge Einhalt zu gebieten, führen schließ-
lich zu den Opiumkriegen, die das uralte 
Kaiserreich für immer verändern sollten. Von 
den schicksalhaften, blutigen Kon�ikten des 
neunzehnten Jahrhunderts über Maos Kultur-
revolution bis in die Gegenwart, von Shang-
hai über Peking und die Chinesische Mauer entspinnt sich eine 
große Geschichte über Glücksritter, Abenteurer, Gewinner und 
Verlierer, über den Aufstieg und Fall eines großen Kaiserreichs 
und den immerwährenden Kon�ikt zwischen Kulturen, Traditio-
nen und Weltmächten.

Doller, Trish: Du hast gesagt, es ist für immer
Man kann den Wind nicht ändern, aber die Segel neu setzen…
Fast ein Jahr ist es her, seit Anna ihre große Liebe verloren hat. Sie 
weiß, dass sie sich endlich einem Leben ohne Ben stellen muss. 
Spontan beschließt sie, die gemeinsam geplante Segelreise in 
die Karibik allein anzutreten. Doch sie merkt schnell, dass sie es 
als Anfängerin niemals scha�en wird, die ehrgeizige Route ohne 
Hilfe zu bewältigen. Um nicht aufgeben zu müssen, heuert sie 
Keane an, einen irischen professionellen Segler. Ähnlich wie Anna 

kämpft auch er mit einem großen Verlust. Können sie einander 
helfen, ihre Leben wieder auf einen neuen, ho�nungsvollen Kurs 
zu lenken?

Grüner, Valentin: Löwenland 
Valentin Grüner lebt den Traum vieler Men-
schen: Mit Anfang 20 gab er seine Heimat, 
den Bodensee, für ein Leben als Wildhüter 
und Naturschützer in Afrika auf und zog in die 
Wüste Kalahari in Botswana. Als er vor neun 
Jahren ein verlassenes Löwenjunges fand, 
änderte sich alles: Die kleine Sirga bestimmte 
fortan seinen Alltag, wuchs heran, lernte auf 
Streifzügen, mit Valentin zu jagen und sich 
selbst zu versorgen. Nur durch Willenskraft, 
Kreativität und Durchhaltevermögen scha�te 
es Valentin, für Sirga ein Reservat in der afrikanischen Wildnis zu 
errichten.

Haratischwili, Nino: Das Achte Leben (Für Brilka)
Dieser Roman ist über die Literaturwelt ge-
kommen wie ein Naturereignis: ein wuchti-
ges Familienepos, das am Beispiel von sechs 
Generationen außergewöhnlicher Frauen das 
ganze pralle 20. Jahrhundert mit all seinen 
Umbrüchen und Dramen, Katastrophen und 
Wundern erzählt. Vom Georgien am Vorabend 
des Ersten Weltkriegs bis ins Deutschland zu 
Anfang des neuen Millenniums spannt Nino 
Haratischwili den Bogen. Alles beginnt mit 
Stasia, Tochter eines angesehenen Schokola-
denfabrikanten.

Homepage unter: oederan.bbopac.de
Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag & Freitag 9 bis 18 Uhr
Tel.:  037292-27120, Mail:  bibliothek@oederan.de

SCHULBÜCHEREI  
geö�net mittwochs 9:00 Uhr – 11:30 Uhr, 
Grundschule Zimmer 102

Aus Ihrer Stadtbibliothek

�

ANZEIGEN
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Unser kleiner Bericht er-
scheint nun leider erst in der 
Januarausgabe, erzählt aber 
über die täglichen Anstren-

gungen unseres Schulalltages.
Viele unserer Bemühungen, das Schulle-
ben attraktiver zu gestalten, ist oftmals nur 
mit Hilfe von außen möglich.
Daher gilt unser Dank allen Unterstützern 
und Käufern unserer Kunstkalender.

Durch eine ganz spontane Aktion erhiel-
ten wir völlig unerwartet den Plätzchen-
teig für unseren „Weihnachtsmarkt“ spen-
diert. Durch den Einsatz hilfreicher Engel 
konnten wir selbst das Backen einfach mal 
so in den Unterricht integrieren.

Bereits etwas längere Zeit zurück liegt eine 
Aktion, die durch das LRA Mittelsachsen 
unter dem Motto „Toleranz ist kein Kinder-
spiel“ durchgeführt wurde.

Auch an unserer Schule klappt das freund-
liche und kameradschaftliche Miteinander 
nicht immer, �ndet man häu�g nicht den 
richtigen Ton und gibt es Streitigkeiten 
untereinander. Mit Hilfe von externen Part-
nern wollten wir vor allem unseren zwei  
4. Klassen helfen, die durch einen Klassen-
lehrerwechsel noch zusätzliche Schwierig-
keiten überwinden mussten.
Herr Necke vom Erlebnisverein e.V. in Leip-
zig gestaltete mit den Kindern zwei Tage. 
Vom ersten, dem theoretischen Teil, kön-
nen wir berichten, dass die Mehrheit der 
Schülerinnen und Schüler weiß, wie rich-
tiges Verhalten funktionieren sollte. Daher 
machten wir uns am zweiten Tag daran, 
das Erlernte in der Praxis umzusetzen.

Wir alle wissen, dass wir auf diesem Gebiet 
weiter aktiv bleiben müssen.
Dennoch planen wir bereits eine Sache: 
Wir sind Preisträger beim Ideenwettbe-
werb „Aus grau mach BUNT“ vom Verein 
zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flö-
ha- und Zschopautal e.V.. Wir werden un-
sere grauen Garderobenspinde im unteren 
Korridor freundlich gestalten. Dann sollte 
die Grundschule beim Betreten farbenfroh 
strahlen.
Sie sehen, bei uns in der Grundschule pas-
siert eine Menge. Wir werden Sie weiter 
informieren.

Die Grundschule �

Ein Bericht aus der Grundschule

Weihnachtsbäckerei Fotos: Grundschule Oederan

Weihnachtsplätzchen

Wir haben die Schatztruhe

Der räudige Rüdiger

Am 8. Dezember 2022 traf sich unser Ver-
ein in loser Runde im Haus am Klein-Erz-
gebirge. Gemeinsam besprachen wir die 
nächsten Schritte zum Aufbau unseres 
Oederaner EssbareWildp�anzeParks. Zu-
gleich legten wir einige erste Workshops 
fest, die unser Verein 2023 anbieten möch-
te. Gern laden wir Sie zu folgender Veran-
staltung ein:

„KOSTbares aus Weihnachtsbäumen“
Termin: 14. Januar 2023, 10 – 12 Uhr
Ort: wird noch in der Tagespresse bekannt-
gegeben
Inhalt: Gemeinsam upcyceln wir einen 
Bio-Weihnachtsbaum. Dabei stellen wir 
verschiedene Nadelbaum-Produkte her, 
die zum Verzehr oder als P�egeprodukte 
mit heimgenommen werden können.
Kursbeitrag: 18 € für Nicht-Vereinsmitglie-
der | 12 € für Vereinsmitglieder
Materialkosten: 5 €
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen
Maximalteilnehmerzahl: 15 Personen
Wir bitten um eine Anmeldung/Kontakt-
aufnahme über wildes@oederan.de. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer.

Wildes Oederan e.V.
Der Vorstand �

Informationen  
des Wildes Oederan e.V.
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AUS DEN ORTSTEILEN

„Holzspielwaren aus dem al-
ten Grünhainichen und Um-
gebung“ 
Ralph Geisler, Inhaber des 
Antiquitätenhandels Roch-
hausmühle in Grünhainichen 
und die Sammler Ste�en Claas, 
Ronny Preußler und Ullrich 
Schellenberger präsentieren 
Sammelstücke vieler Hersteller 
und Manufakturen in Grünhai-
nichen und den umliegenden 
Orten.

„Von Rastelbindern, Handels-
männern und Mausefallen“
Die Ausstellung widmet sich 
von Haus zu Haus gehenden 
Händlern im Erzgebirge, die 

bestimmte Waren, Warensortimente oder Dienstleistungen anbo-
ten. Sie kamen oft aus Böhmen oder der Slowakei herüber. Dazu 
gehören die Rastelbinder, die schadhafte Pfannen und Töpfe 
kunstvoll mit Draht um�ochten sowie Mausefallen, Vogelkä�ge, 
Körbe und einfache Küchengeräte aus Draht herstellten. Der ori-
ginale Handelskasten von Emil Max Helbig (1886-1965) aus Lip-
persdorf bei Lengefeld ist ein besonderes Objekt der Ausstellung.

Ö�nung:
Dienstag – Donnerstag 10:00 – 17:00 Uhr

Schließung vom 02.01. – 08.01.2023

Kontakt:
Dorfmuseum Gahlenz
Gahlenzer Straße 105, 09569 Oederan
Tel.-Nr.: 037292/20975
E-Mail: dorfmuseumgahlenz@oederan.de
Internet: www.dorfmuseum-gahlenz.de �

Sonderausstellungen

 Foto: Beate Mühl

Liebe Bürger von Breitenau,
im Namen des Ortschaftsrates wünsche ich Ihnen ein glückliches 
und gesundes Neues Jahr. Ich stelle Ihnen hier und heute eine 
Frage. Wenn Sie ein Buch über unseres oder Ihr bisheriges Leben 
schreiben würden, welche Überschrift würden Sie wählen?
Eine der Antworten, nein, die meisten würden lauten „Ein Leben 
ohne Krieg“. Die gegenwärtige politische Situation verlangt ganz 
einfach von Allen und von Jedem alles dafür zu tun, diesen Slo-
gan zu erhalten, dafür einzutreten.

Eine andere Herausforderung, so glaube ich, haben wir fast über-
wunden. Mit den vielfältigen Maßnahmen haben wir es gescha�t, 
den Coronavirus einzudämmen. Von Monat zu Monat begann 
sich das gesellschaftliche Leben in Breitenau im Jahre 2022 wie-
der zu aktivieren. 
Heute Neujahrsgrüße, warum keine Abrechnung und keine Weih-
nachtsgrüße im Dezember? 
Liebe Breitenauer, mir ist es eigentlich schon über Jahre eine Her-
zenssache Vergangenes mit dem Zukünftigen zu verbinden, die 
Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, um dem Dor�eben neue 
Impulse zu verleihen.
Eine wichtige Erkenntnis und Erfahrung war, dass eine ganze 
Reihe von Veranstaltungen und Ereignissen besser koordiniert 
werden können. Gezeigt hatten das die Jubiläumstage des Sport-
vereins im Mai, welche viele Väter hatte, nämlich neben den 
Sportlern, den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, die Kita, 
den Heimatverein, den Karnevalsclub und die Bogenschützen 
aus Schönerstadt. Gemeinsam war das ein unvergesslicher Tag im 
Sportgelände, vor allem für unsere Kinder. Aus dieser Erkenntnis 
heraus planen wir für Anfang dieses Jahres eine Ortschaftsratsit-
zung, auf der wir mit allen Vereinsvorsitzenden und wirtschaft-
lichen Einrichtungen ins Gespräch kommen und Festlegungen 
tre�en wollen.

Auf der Tagesordnung stehen solche Themen wie 
• Können wir gemeinsam im Dorfzentrum eine Pyramide oder 

einen Schwibbogen errichten?
• Wie können wir uns bei Veranstaltungen gegenseitig helfen?
• Können wir uns in bestimmten Abständen ein Dor�est leisten?
• Welche �nanziellen Möglichkeiten haben wir? 
und anderes mehr.

Eine weitere Herausforderung in diesem Jahr wird die Weiterfüh-
rung bzw. Beendigung des Projekts Breitbanderschließung sein. 
Nach der Pleite mit der Firma „Nes Mir“ arbeitet die Stadtverwal-
tung unter Leitung von Herrn Hofmeister intensiv an der Weiter-
führung dieser Maßnahme. Wer aufmerksam durch unseren Ort 
geht, wird hier und da eine Bautätigkeit feststellen, die uns sehr 
erfreut. Von Jahr zu Jahr kann man die Umgestaltung des alten 
Nähfadengeländes durch die Firma Steiger verfolgen. Ja, Ende 
des Jahres ist die erste Familie sogar schon eingezogen und die 
Zweite wird im neuen Jahr folgen.

An der Augustusburger Straße, im ehemaligen Garagen- und 
Gartenkomplex Scheibe, hat der Bau des ersten von drei Eigen-
heimen begonnen.
Die Agrozuchtfarm ist zurzeit beim Um- und Ausbau ihres Sozial-
traktes und im Eigenheimgebiet „Eichenweg“ wurde Ende des 
Jahres die letze Baulücke geschlossen. 
An viele anderen Grundstücken und Gebäuden sind Veränderun-
gen und Verschönerungen von den Eigentümern vorgenommen 
worden, die unser Dorfbild haben schöner werden lassen.
Dafür möchte ich allen meinen Dank aussprechen. 

Bedanken möchte ich mich auch bei Dr. Hans Weiske vom Inter-
essenverein „Hetzdorfer Viadukt“, der in mehreren Ausgaben des 
Anzeigers die Historie der Eisenbahnstrecke von damals bis heu-

OR Breitenau
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te, eingeschlossen unser Viadukt in Hetzdorf, ausgezeichnet auf-
gearbeitet und verö�entlicht hat. In Arbeit ist auch ein Radweg-
konzept, in dem unser Territorium eine gewichtige Rolle spielt. 

Was erwartet uns noch, ohne die Vollständigkeit zu garantieren.
Neben den Faschingsveranstaltungen im sechzigsten Jahr des 
Breitenauer Karnevalsclubs im Februar, wird es in diesem Jahr 
wieder ein ö�entliches Schlachtfest in der Bauernstube der Ag-
rozuchtfarm geben, welches am 04. März 2023 vom Sportverein 
veranstaltet wird und von Breitenau und Umgebung gebucht 
werden kann. Näheres dazu im Februar Anzeiger. An Ostern, Him-
melfahrt und P�ngsten �nden auf dem Hetzdorfer Viadukt wie-
der die traditionellen Veranstaltungen statt. 

Die Feuerwehr erwartet am 30. April ihre Gäste zum Hexenfeu-
er auf dem Eselsweg. Gemeinsam mit der Kita �ndet der Umzug 
zum Martinstag am 17.11. statt und gleiche Veranstalter erwarten 
viele Besucher zum Weihnachtsmarkt am 3. Wochenende im De-
zember im Dorfzentrum Kindertagesstätte – FFW Breitenau.
Erwähnenswert auch der traditionelle Damwildtag der Agro-
zuchtfarm am 2. Septemberwochenende, der beliebte Familien-
wandertag Ende September, der jetzt vom Heimatverein orga-
nisiert und durchgeführt wird. Genannt sei auch das über viele 
Jahre statt�ndende Kleinfeldfußballturnier unseres Sportvereins 
„Grün Weiß“ am Himmelfahrtstag, dem 18. Mai sowie die am 
11.12. statt�ndende Rentnerweihnachtsfeier mit Conny Schmer-
ler aus Flöha.

In der Ho�nung, dass alle Vorhaben statt�nden können und brei-
ten Zuspruch bei unseren Einwohner �nden, verbleibe ich, Ihr 
Ortsvorsteher Hanns-Joachim Beer, mit einem Slogan von Ho�-
mann von Fallersleben:

„Wir sehn aufs alte Jahr zurück und haben neuen Mut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück, die Zeit ist immer gut.“

Liebe Einwohner von Frankenstein, Hartha, 
Memmendorf und  Wingendorf,

Sie sind ho�entlich alle gesund ins neue Jahr ge-
startet. 
Durch die Drucklegung des Anzeigers, können nicht immer alle 
Berichte zeitnah erscheinen. Unsere Einweihung des neuen Dorf-
platzes in Wingendorf, fand am 30.11.2022 im Kreise vieler An-
und Einwohner sowie Baubeteiligten und Gästen statt. Für diesen 
Anlass, hatte ich extra Stehtische organisiert um dem Ganzen ei-
nen besonderen Rahmen zu geben. Mit Glühwein, der Jahreszeit 
entsprechend, so-
wie kleinen Nasche-
reien war es eine 
gelungene Einwei-
hung. Schön, dass 
es viel Lob von unse-
ren Einwohnern aus 
Wingendorf gab. 
Für mich als Ortsvor-
steherin war dieser 
Bau die erste große 
Herausforderung. Es 
freut mich, dass wir 
unsere Ideen und 
Wünsche in den Bau 
der Hütte einbrin-

OR Frankenstein

gen konnten. Mit Herrn Schwering der gleichnamigen Zimmerei 
hatten wir eine gute Zusammenarbeit, jede Kleinigkeit wurde be-
rücksichtigt und auch bei der Farbwahl unterstützte er uns. Die 
Firma Walla übernahm die Elektrikerarbeiten und hatte auch hier 
ein o�enes Ohr für die zusätzlichen Leuchten am Eingang. Dank 
der Spende von Herrn Walla leuchtet pünktlich zum 1. Advent 
auch ein Stern in der Kuppel. Jetzt ist es an Euch liebe „Wingen-
dorfer“, das Haus mit Leben zu füllen.

Der 1. Weihnachtstre� liegt hinter Euch. Es wäre schön, wenn Sie 
als Dorfgemeinschaft die P�ege der Grünanlage übernehmen, da 
unsere Bauhofmitarbeiter bereits viele andere Flächen mähen. 
Die Kies�äche am Bushäuschen ist mit wenig Mühe in Schuss zu 
halten. Bitte besprechen Sie die P�ege mit Ihren Ortschaftsrats-
mitgliedern im Ort. Für den Wechsel des Turmbehanges gab es 
schon Ideen aus der Bevölkerung. Wir sind gespannt, was es wird 
und wie die Ideen umgesetzt werden.
Auch der Breitbandausbau hatte am 14.12.2022, seinen symbo-
lischen Startschuss in der Milchviehanlage der Agrargenossen-
schaft Memmendorf. Hier erfolgte das erste Anschalten der Glas-
faserverbindungen im Testbetrieb im Breitband-Ausbaugebiet 
POP 1. Unsere Einwohner aus Hartha �ebern diesem am meisten 
entgegen. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Ortsvorsteherin
Yvonne Rehwagen �

�

�
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Kleiner Rückblick: 
jährlich organisiert 
der FKK im Dezem-
ber ein Adventkon-
zert – und das letzte 
wird lange in Erinne-
rung bleiben, es war 
einfach schön!

In unserer weihnachtlich geschmückten 
Kultur-und Mehrzweckhalle, in gemütli-
cher Ka�eerunde, begrüßte Bernd Talken-
berger über 100 Gäste aus nah und fern 
einschließlich Vereinsmitglieder, Posau-
nenchor Frankenstein/Kirchbach/Oede-
ran und Männerchor „Striegistal 1924“ e.V. 
Oberschöna.

Die ausgewählten Musikstücke, die ab-
wechselnd von den Bläsern und dem Chor 
dargeboten wurden, fanden großen An-
klang und sorgten für Begeisterung und 
wunderbare Gänsehautmomente! 

Zur anschließenden Weihnachtsfeier der 
Vereinsmitglieder das FKK wurde viel ge-
lacht – auch in Vorfreude der bevorstehen-
den Faschingssaison! Danke an alle, die 
uns geholfen haben diese Veranstaltun-
gen durchzuführen.

Fotos (2): Marga Karasek

Informationen des Faschingsklub Frankenstein e.V.

�

Der sechste Teil unserer Serie endete mit 
der feierlichen Erö�nung der Neubaustre-
cke Hetzdorf am 12. Mai 1992 als größter 
Investition in der Geschichte der Deut-
schen Reichsbahn. Der damalige Reichs-
bahnpräsident Hans-Jürgen Lücking 
erklärte während dieser feierlichen Zere-
monie vollmundig, sich persönlich für die 
baldmöglichste Sanierung des Viaduktes 
einsetzen zu wollen. Damals ahnte jedoch 
niemand, dass es bis zum Abschluss der 
wichtigsten Erhaltungsmaßnahmen noch 
acht lange Jahre dauern würde. Dabei gab 
es eine interessante Vorgeschichte, die im 
Sommer 1990, fast zwei Jahre vor der Er-
ö�nung der Neubaustrecke begann und 

die wir im heutigen Teil unserer Serie bis 
zur Gründung des Interessenvereins „Hetz-
dorfer Viadukt“ im Januar 1994 erzählen.

Am 24. Juli 1990 fand eine Ortsbegehung 
am unter Denkmalschutz stehenden 
Hetzdorfer Viadukt statt. Denn als be-
deutendes technisches Baudenkmal der 
Verkehrsgeschichte wurde der Hetzdorfer 
Viadukt am 12. Juni 1978 in die Bezirks-
denkmalliste „Technische Bauwerke“ des 
Bezirkes Karl-Marx-Stadt aufgenommen. 
Laut dem von der Deutschen Reichsbahn 
vorgelegten Festlegungsprotokoll vom  
2. August 1990 zu den Ergebnissen der 
Ortsbegehung verzichtete die Bahn auf die 
weitere ständige Nutzung des Viadukts. 
Das Landratsamt Flöha, so das Protokoll 
weiter, „verzichtet auf die touristische Er-
schließung des Viadukts und stimmt der 
Sperrung des Bauwerkes für den gesam-
ten touristischen Bereich zu“. Es wurde die 
Vereinbarung getro�en, dass die Zugänge 
zum Viadukt nach dessen Außerdienst-

stellung durch den Rechtsträger Deutsche 
Reichsbahn durch einfache Absperrungen 
mit Hinweisschildern abgeschlossen wer-
den. Ergänzend gab es eine Liste unum-
gänglicher Baumaßnahmen für den wei-
teren Bestand. Von einer Nachnutzung des 
Viadukts als Bindeglied im überregionalen 
Wanderweg „Ziegenrück – Oberwiesen-
thal“ war zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Rede. 
Mit dem Näherrücken der Außerdienst-
stellung des Hetzdorfer Viadukts im Mai 
1992 mehrten sich die Sorgen um dessen 
Erhalt. Die Klärung seiner Nachnutzung 
als touristisches Objekt wurde erneut auf 
die Tagesordnung gesetzt. Bezüglich der 
Nachnutzung kamen Gerüchte auf, dass 
in der Hauptverwaltung der Deutschen 
Reichsbahn in Berlin über einen Abriss des 
Viadukts zumindest diskutiert werde. Aus 
diesem Grund fanden sich die drei anlie-
genden Gemeinden Breitenau, Falkenau 
und Grünberg, die Projektgruppe Arbeits-
bescha�ungsmaßnahmen (ABM) des Krei-

Auf dem schweren Weg zur touristischen Nutzung des Hetzdorfer Viaduktes
Teil -7- unserer Serie zur Eisenbahn
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ses Flöha in Zusammenarbeit mit dem 
Christlichen Jugenddorfwerk Deutsch-
land (CJD) und dem Landratsamt Flöha zu 
einer Interessengemeinschaft zusammen. 
Die Bürgermeister der drei Anliegerge-
meinden Winfried Schuster aus Breitenau, 
Martin Müller aus Falkenau und Beate 
Grabinsky aus Grünberg schickten am  
10. März 1992 – also knapp zwei Monate 
vor der Außerdienststellung des Viadukts 
– ein gemeinsames Schreiben nach Ber-
lin und Dresden. Dem Schreiben war ein 
Gutachten des Referats Kultur des Land-
ratsamtes Flöha unter der Überschrift „Der 
landschaftsbeherrschende Viadukt in sei-
ner Bedeutung für unsere sächsische Re-
gion und Verkehrsgeschichte“ beigefügt. 
Darin wird unterstrichen, dass die Deut-
sche Reichsbahn auch nach Stilllegung 
des Eisenbahnverkehrs als Eigentümer des 
Viadukts verbleiben und sich zur eigenen 
Traditionsp�ege bekennen sollte.
In der am 29. April 1992 eingegangenen 
Antwort des Bundesverkehrsministeriums 
wurde betont, dass aufgrund der Bedeu-
tung des alten Hetzdorfer Viaduktes als 
technisches Denkmal ein Abriss auch nach 
Stilllegung niemals in Erwägung gezogen 
worden wäre. Weiter heißt es dort: „Alle 
bisherigen Bemühungen der Deutschen 
Reichsbahn laufen darauf hinaus, das Bau-
werk mit einem vertretbaren Aufwand so 
herzurichten, dass es erhalten bleibt und 
gleichzeitig der Ö�entlichkeit für die Nut-
zung als Wanderweg zugänglich wird.“ 
Dazu wurde ein Konzept erarbeitet, wel-
ches Sanierungsarbeiten in einem Umfang 
von ca. 650.000 DM vorsah. Diese sollten 
im September und Oktober 1992 durchge-
führt werden. Gleichzeitig wurde das dann 
sanierte Bauwerk dem Landratsamt Flöha 
zu einem symbolischen Preis zum Kauf 
und zur weiteren Nutzung angeboten. 
Den in der Antwort des Verkehrsministe-
riums angekündigten Bemühungen der 
Deutschen Reichsbahn folgten zunächst 
keine Taten. Unumgänglich war zunächst 

nur der Abbau der Oberleitungsanlagen 
und der Gleise, darüber hinaus wurde ein 
Teil des Schotters auf der alten Trasse ent-
fernt. Eine für den 30. September 1992 im 
Landratsamt Flöha anberaumte Beratung 
zum Fortgang der Sanierung brachte kei-
nen Durchbruch. Immerhin bekräftigten 
die anwesenden Vertreter der Bahn, dass 
die Sanierungsarbeiten noch 1992 begin-
nen und Mitte 1993 abgeschlossen werden 
sollten. Darauf geschah leider fast nichts. 
Am 1. Juli 1993 schrieben die Bürgermeis-
ter von Breitenau, Falkenau und Grün-
berg deshalb erneut an den Sächsischen 
Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit, 
um sich mit ihrem Anliegen in Erinnerung 
zu bringen. Sie bezogen sich dabei vor al-
lem auf die Bekundungen der Deutschen 
Reichsbahn anlässlich der Feierlichkeiten 
zur Inbetriebnahme der Neubautrasse 
am 12. Mai 1992. In ihrem Schreiben ging 
es aber auch um das im darau�olgenden 
Jahr 1994 anstehende Jubiläum „125 Jahre 
Hetzdorfer Viadukt“, welches in der Region 
festlich begangen werden sollte. Zudem 
musste in Betracht gezogen werden, dass 
für den 1. Januar 1994 die Fusion der Deut-
schen Bundesbahn und der Deutschen 
Reichsbahn vorgesehen war. Mit Bedauern 
stellten die Bürgermeister fest, dass eine 
Nutzung des Hetzdorfer Viadukts für den 
Tourismus „aus heutiger Sicht nicht erfol-
gen kann. Die erforderliche Sicherung des 
Bauwerkes ist aus der Finanzsituation der 
deutschen Bahnen in Frage gestellt und 
erfolgt vielleicht überhaupt nicht“.

Es reifte die Erkenntnis: Um den Kampf 
um den Hetzdorfer Viadukt e�ektiver füh-
ren zu können, braucht es einen engeren 
Zusammenschluss interessierter Bürger.  
Am 18. Januar 1994 wurde deshalb im 
„Gasthof Grünberg“ der „Interessenverein 
Hetzdorfer Viadukt“ gegründet. Zum Vor-
sitzenden wurde der Breitenauer Bürger-
meister Winfried Schuster gewählt. Vor al-
lem zwei Punkte waren ausschlaggebend 

für die Gründung des Vereins: erstens die 
Sorge um den Erhalt des Viadukts und die 
Sicherung seiner touristischen Nutzung 
und zweitens das am 1. März 1994 anste-
hende 125-jährige Jubiläum der Inbetrieb-
nahme der Bahnstrecke zwischen Freiberg 
und Flöha und damit auch des Hetzdorfer 
Viaduktes. 

Dazu mehr im folgenden Teil unserer Serie 
im Februar.

Autor:
Dr. Hans Weiske
Interessenverein Hetzdorfer Viadukt

Der 12. Mai 1992 - ein großer Tag für die Region. Der 
Erö�nungs-Sonderzug steht genau an der Stelle zur 
Abfahrt bereit, wo sich zuvor die Blockstelle Hetzdorf 
befand, die der Neubaustrecke weichen musste.
Foto: Archiv Interessenverein Hetzdorfer Viadukt

Der Zustand auf der Krone des Hetzdorfer Viadukts 
nach Abbau der Oberleitungsanlagen und der Glei-
se. Große Teile der Brüstung waren abgebrochen, der 
Schotter noch nicht beseitigt.
Foto: S. Deichsel �

ANZEIGEN
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Liebe Mitglieder, liebe Einwohner und Interessen-
ten,

Ein neues Jahr hat angefangen,
die letzten Tage sind vergangen.

Für das neue Jahr wünschen wir Allen Glück,
schaut nur nach vorne, nicht zurück.
Tut alles was Euch glücklich macht   

und wobei Euer Herz am meisten lacht.
Unser Neujahrswunsch für euch ist so kurz, 

aber umso liebevoller: Seid einfach glücklich!

„Gebt jedem neuen Jahr die Chance, das schönste Eures Lebens zu 
werden.“

Wir freuen uns schon, auch im neuen Jahr gemeinsam mit den 
Mitgliedern und interessierten Gästen erlebnisreiche Veranstal-
tungen durchzuführen und unsere  Zusammenarbeit erfolgreich 
fortzusetzen.

Mitgliederversammlung am 17.01.2023
Am Dienstag, den 17. Januar 2023; 14:30 Uhr �ndet unser ers-
tes Tre�en im neuen  Jahr in unserer Kultur- und Mehrzweckhalle 
in Frankenstein statt. Dazu laden wir alle Mitglieder, Partner und 
Gäste ganz herzlich ein. 
In gemütlicher Ka�eerunde werden wir einen kurzen Rückblick 
auf das Jahr 2022 halten und gemeinsam über Vorschläge und 
Ideen für unseren Veranstaltungsplan 2023 reden. Gerne nehmen 
wir Hinweise für Verbesserungen bzw. Änderungen unserer Tref-
fen und Vorhaben entgegen.

Geplant sind: Teilnahme Familienfasching am 05.02.23, Frauen-
tag im März -Tagesfahrt-, Muttertag in der Räuberschänke am 
15.05.23, Bastelnachmittag, Bowling Räuberschänke, Grillnach-
mittag, Seebühne Kriebstein am 16.07.23 und 14-tägige Spiele-
nachmittage

Spielenachmittage dienstags ab 16:00 Uhr
In unserer Kultur- und Mehrzweck-
halle in Frankenstein �nden 14-tägig 
dienstags ab 16:00 Uhr unsere Spie-
lenachmittage statt. Es sind alle Inter-
essenten herzlich eingeladen und na-
türlich auch die „Nachwuchsspieler“!
Brett- und Kartenspiele sind vorhan-
den, es können natürlich auch „neue“ 
oder „alte“ Spiele mitgebracht wer-
den. 
Wir sind o�en für neue Herausforderungen.

Erste Spielenachmittage im Januar und Februar 2023:   
Dienstag: 10.01.2023 / 24.01.2023 / 07.02.23 und 21.02.23  
Auf vielfachen Wunsch bereits ab 16:00 Uhr – bitte beachten!

Bitte melden Sie sich, wer Fahrdienste für unsere Tre�en  bzw. Ein-
käufe u. a. benötigt bei: Frau Kreft 037321 / 129998, Frau Margit 
Riedel 037321 / 80496 oder Fam.Karasek 037321 / 383

Auf eine weitere gute Zusammenarbeit 
Ihr Vorstand der Ortsgruppe Frankenstein �

Informationen der Volkssolidarität – Ortsgruppe Frankenstein

 Foto: M. Karasek

SPORT IN OEDERAN

Noch einmal möchte ich auf den Januar / Februar 
2023 verweisen, wo traditionell unsere Hallentur-
niere statt�nden. In der Dezemberausgabe hatte 
sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Übersicht:

Samstag, 07. 01.2023 09:00 Uhr F-Junioren
   14:00 Uhr Männer

Samstag, 14.01.2023 09:00 Uhr D-Junioren

Sonntag, 05.02.2023 09:00 Uhr E-Junioren
   14:00 Uhr Alte Herren

Über zahlreiche Zuschauer würden wir uns freuen. Für das leib-
liche Wohl ist bestens gesorgt und eine gute Fußballkost sollte 
auch geboten werden. 

Ste�en Neubert
OSC Spielausschuss �

Oederaner Sportclub e. V.

Kids, Eltern und Sportbegeisterte auf-
gepasst!

Die Oederaner Judokas suchen sport-
begeisterte Kinder ab 6 Jahre, wer Lust 
an der Bewegung und Kampfsport hat, 
ist zum Training gern eingeladen! Auch Jugendliche sowie Er-
wachsene, die ihre allgemeine Fitness verbessen möchten sind 
herzlich willkommen. Judo ist dafür der ideale Sport denn hier 
werden alle Muskelbereiche beansprucht. 
Training für Anfänger ist jeweils freitags ab 16:00 Uhr in der Sport-
halle Oederan an der Frankenberger Straße 16a! 

Unsere Trainingszeiten:
• Anfänger Kinder ab 6 Jahren freitags von 16 bis17:30 Uhr
• Fortgeschrittene von montags von 17 bis 18:30 Uhr und frei-

tags von 17:30 bis 19:00 Uhr
• Erwachsenen Training montags von 18:30 bis 20:30 Uhr und 

freitags von 19:00 bis 21:00 Uhr

Alle weiteren Informationen zu unseren Trainingszeiten auf  
www.judo-oederan.de.
Wir freuen uns auf Euch!!! �

TSG Oederan – Sekt. Judo
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Termine des HV Oederan im Januar 2023

Frauen
So. 08.01.2023
16:00 Uhr HV Oederan : Rotation Weißenborn II
So. 15.01.2023
16:00 Uhr HV Oederan : Roßweiner SV

Männer
So. 08.01.2023
18:00 Uhr HV Oederan : HC Fraureuth
So. 15.01.2023
18:00 Uhr HV Oederan : VfB Lengenfeld
Sa. 28.01.2023
19:00 Uhr HV Oederan : USG Chemnitz
 
weibliche Jugend C
So. 08.01.2023
14:00 Uhr HV Oederan : SV Rotation Weißenborn
Sa. 28.01.2023
17:00 Uhr HV Oederan : SG HSC Chemnitz
 
gem. Jugend E m
So. 08.01.2023
10:00 Uhr HV Oederan : VfB Blau-Gelb 21 Flöha
11:00 Uhr Burgstädter HC II : VfB Blau-Gelb 21 Flöha
12:00 Uhr HV Oederan : Burgstädter HC II

gem. Jugend E II w
So. 15.01.2023
12:30 Uhr HV Oederan : Grün-Weiß Niederwiesa
13:30 Uhr Grün-Weiß Niederwiesa : Rotation Weißenborn II
14:30 Uhr HV Oederan : Rotation Weißenborn II

Handballverein Oederan e. V.

Trainingszeiten Sporthalle Oederan 
(Frankenberger Straße 16a, 09569 Oederan)

Bambinis  Montag 16:00 – 17:15 Uhr
(ab Jahrgang 2017)

gemischte Jugend F Donnerstag 16:15 – 17:30 Uhr
(Jahrgang 2014-15)

gemischte Jugend E m Dienstag 16:00 – 17:30 Uhr
(Jahrgang 2012-13) Donnerstag 16:00 – 17:30 Uhr

Gemischte Jugend E w Dienstag 16:00 – 17:30 Uhr
(Jahrgang 2012-13) Donnerstag 16:00 – 17:30 Uhr

Weibliche Jugend C Dienstag 17:30 – 19:00 Uhr
(Jahrgang 2008-09) Donnerstag 17:30 – 19:00 Uhr

3. Frauen Dienstag 18:30 – 20:00 Uhr

1. Frauen Dienstag 19:00 – 20:30 Uhr
 Donnerstag 19:00 – 20:30 Uhr

1. Männer Dienstag 20:00 – 22:00 Uhr
 Donnerstag 20:00 – 22:00 Uhr

Torwarttraining Donnerstag 19:00 – 20:00 Uhr
Frauen und Männer

Haben Sie Interesse an einer Tätigkeit im Bereich Trainer oder 
Schiedsrichter? Der HV Oederan sucht dafür jederzeit interes-
sierte Jugendliche und Erwachsene, um den Spielbetrieb in den 
einzelnen Mannschaften oder Ligen zu unterstützen.  Wir bieten 
dabei eine gezielte Ausbildung und regelmäßige Weiterbildung.

Kontakt unter: http://handball.oederan.de/kontakt oder 
www.facebook.com/HVOederan �
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Gottesdienste Monat Januar 2023

Neujahr – Hochfest der Gottesmutter Maria 
Sonntag, 01.01. 10:00 Uhr Hl. Messe in Eppendorf
 16:00 Uhr Hl. Messe in Oederan
Donnerstag, 05.01. 09:00 Uhr  Wochentagsgottesdienst mit  
  gemeinsamen Frühstück

Hochfest Erscheinung des Herrn – Hl. Drei Könige
Freitag, 06.01. 18:00 Uhr Hl. Messe in Flöha

Fest Taufe des Herrn
Samstag, 07.01. 16:30 Uhr Hl. Messe in Eppendorf
 18:00 Uhr Hl. Messe in Augustusburg
Sonntag, 08.01. 09:00 Uhr Hl. Messe in Oederan
 10:30 Uhr Familiengottesdienst in Flöha
Mittwoch, 11.01. 14:00 Uhr  Wochentagsgottesdienst in  
  Oederan anschl. gemeinsames  
  Ka�eetrinken
Donnerstag, 12.01. 09:00 Uhr Wochentagsgottesdienst in  
  Flöha

2. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 14.01. 16:30 Uhr Hl. Messe in Eppendorf
 18:00 Uhr Hl. Messe in Oederan

Sonntag, 15.01. 09:00 Uhr Hl. Messe in Augustusburg
 10:30 Uhr Hl. Messe in Flöha
Donnerstag, 19.01. 09:00 Uhr Wochentagsgottesdienst in  
  Flöha

3. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 21.01. 16:30 Uhr Hl. Messe in Eppendorf
 18:00 Uhr Hl. Messe in Augustusburg
Sonntag, 22.01. 09:00 Uhr Hl. Messe in Oederan
 10:30 Uhr Hl. Messe in Flöha
Donnerstag, 26.01. 09:00 Uhr Wochentagsgottesdienst in  
  Flöha

4. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 28.01. 16:30 Uhr Hl. Messe in Eppendorf
 18:00 Uhr Hl. Messe in Oederan
Sonntag, 29.01. 09:00 Uhr Hl. Messe in Augustusburg
 10:30 Uhr Hl. Messe in Flöha

Ein gesegnetes Neues Jahr 2023
neue Hoffnung, neues Licht und neue Wege

wünscht Ihnen und Ihren Familien
das Pfarrteam der Katholischen Pfarrei St. Johannis 

der Evangelist Freiberg

Katholische Kirche St. Johannis der Evangelist Freiberg
Gottesdienststationen Flöha, Oederan, Augustusburg und Eppendorf

�

Unter dem Motto „Aus grau mach BUNT – Lebensraum Schule 
gemeinsam gestalten“ hatte der Verein zur Entwicklung der Erz-
gebirgsregion Flöha- und Zschopautal e. V. zu seinem zweiten 
Ideenwettbewerb im Jahr 2022 aufgerufen. Angesprochen waren 
Grundschulen der LEADER-Region, die 2023 Projekte umsetzen 
möchten, die zur Verbesserung des Lernumfeldes der Schülerin-
nen und Schüler beitragen.
Gefragt waren neben kreativen Ideen vor allem die gemeinsa-
me Problemerkennung und Lösungsentwicklung im Sinne einer 
Stärkung der Schulgemeinschaft und des sozialen Miteinanders. 
Besonderes Augenmerkt legte die Jury, die aus Mitgliedern unse-
res Vereins bestand, auf die Scha�ung einer positiven Lernumge-
bung, verbunden mit der gemeinsamen Umsetzung des Projektes 
zwischen Grundschülern, Lehrern und Eltern. Bei der Vergabe des 
Preisgeldes von insgesamt 6.700 Euro wurde vor allem gewürdigt, 
inwieweit das Projekt auf die Grundschule ausstrahlt, wie viel Zeit 
und Engagement mit der Umsetzung verbunden sind und in wel-
chem Maße die Schüler mitwirken.
So konnte beispielsweise die Grundschule Leubsdorf mit ihrem 
Projekt „Wohlfühloase mit buntem Gartenhäuschen“ bei der Jury 
punkten. Das Schulgartengelände soll zu einer einladenden 
Wohlfühloase und Ruhezone aufgewertet werden, so beschrieb 
es der Förderverein der Kindereinrichtungen von Leubsdorf e. V. 
im Wettbewerbsantrag. Das Gartenhäuschen wird einen farben-
frohen Anstrich erhalten, der im Kunstunterricht vorbereitet und 
innerhalb einer gemeinsamen Malaktion realisiert wird. Für ein 
„Grünes Klassenzimmer“ sollen Sitzgelegenheiten angescha�t, 
die Beetumrandungen erneuert und ein Treppenzugang zum Ge-
lände angelegt werden. Dies alles erfolgt in enger Zusammenar-
beit mit den Schülern, Eltern und Mitgliedern des Fördervereins. 

Mit „Treppenhaus in Farben“ brachten die Grundschule „Johann 
Wolfgang von Goethe“ Olbernhau und der Förderverein eine ori-
ginelle Idee ins Spiel. Die weißen Flächen der beiden Treppenhäu-
ser gefallen den Kindern nicht und sie möchten gern selbst den 
Wänden Leben einhauchen. Dazu schlugen die Schülerinnen und 
Schüler verschiedene Motive vor und einigten sich schließlich auf 
das Thema „Tiere aus Märchen und Kindergeschichten“. Gemein-
sam beratschlagten Lehrer, Elternvertreter und das Hort-Team, 
wie aus dem Wunsch Wirklichkeit werden kann. Unterstützt wird 
das Projekt von einer regionalen Künstlerin, die nach den Vorstel-
lungen der Kinder Tier�guren entwirft und diese als Umrisse auf 
die Wände überträgt. Die farbige Ausgestaltung übernehmen die 
Kinder selbst. Ein sehr gutes Beispiel zur Förderung des Selbstver-
trauens, der Kreativität und demokratischen Mitbestimmung im 
Schulalltag. 
Weiterhin wurden folgende Schulen mit einem Preisgeld für ihre 
Idee auszeichnet:
• Grundschule Oederan 
• Grundschule Blumenau (Olbernhau) 
• Grundschule Eppendorf 
• Evangelische Grundschule Lippersdorf (Pockau-Lengefeld) 
• Grundschule im Grünen Grünhainichen

Wir gratulieren allen Preisträgern herzlich und sind schon sehr auf 
die Umsetzung der Projekte gespannt.

Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion 
Flöha- und Zschopautal e.V. 

Regionalmanagerin Frau Andrea Pötzscher
Gahlenzer Straße 65 • 09569 Oederan 

Telefon: 037292 / 28 97 66 • Fax: 037292 / 28 97 68
E-Mail: info@�oeha-zschopautal.de

Homepage: www.�oeha-zschopautal.de

Grundschulen der LEADER-Region wurden mit einem Preisgeld ausgezeichnet

�
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Die Bereitschaftspläne der Zahnärzte �nden Sie bei 
Bedarf auf der Internetseite des Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Sachsen (KZV) unter: www.zahnaerzte-
in-sachsen.de oder in der Tagespresse. �

Wochenenddienst der Zahnärzte

vom 01.01.23; 8:00 Uhr bis 02.01.23; 8:00 Uhr
 Stadt-Apotheke Flöha, Rudolf-Breitscheid-Straße 38-40
 Tel.: 03726/2745 oder 2232

vom 02.01.23; 8:00 Uhr bis 09.01.23; 8:00 Uhr
 Linden-Apotheke Zschopau, Beethovenstraße 2
 Tel.: 03725/23814

vom 09.01.23; 8:00 Uhr bis 16.01.23; 8:00 Uhr
 Amphora-Apotheke Niederwiesa, Dresdner Straße 6b
 Tel.: 03726/2318

vom 16.01.23; 8:00 Uhr bis 23.01.23; 8:00 Uhr
 Stadt-Apotheke Flöha, Rudolf-Breitscheid-Straße 38-40
 Tel.: 03726/2745 oder 2232

vom 23.01.23; 8:00 Uhr bis 30.01.23; 8:00 Uhr
 Apotheke am Brühl Oederan, Lange Straße 5
 Tel.: 037292/4139 oder 4130

vom 30.01.23; 8:00 Uhr bis 06.02.23; 8:00 Uhr
 Adler-Apotheke Zschopau, Lange Straße 10
 Tel.: 03725/23863 oder 23864

Bereitschaftsplan der Apotheken

Der Kassenärztliche Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und 
Donnerstag 19:00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14:00 Uhr sowie 
Samstag, Sonntag, an gesetzlichen Feiertagen und Brückentagen 
7:00 Uhr. Er endet jeweils am nächsten Tag 7:00 Uhr.

Ärztliche Hausbesuche können während dieser Notfalldienstzei-
ten über die zentrale Hausbesuchsvermittlung Tel.-Nr. 116 117 
(ohne Vorwahl) angemeldet werden. 

Für lebendsbedrohliche Fälle und Notfälle, bei denen eine 
Krankenhauseinweisung von vornherein unabdingbar er-
scheint, steht weiterhin der Rettungsdienst unter der Rufnum-
mer 112 zur Verfügung. 

Für Arztkonsultationen akut erkrankter Patienten, bei denen 
Hausbesuche nicht angezeigt sind, stehen während der Notfall-
dienstzeiten nur noch die Notfallambulanzen der umliegenden 
Krankenhäuser zur Verfügung. �

Kassenärztlicher Notfalldienst

�

Jubil�e
Der Bürgermeister, die Mitglieder des Stadtrates sowie 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
gratulieren allen Jubilaren in Oederan und den Ortsteilen 
im Monat Januar auf das Herzlichste. 

Beim �sten Schnee
Sieh, die Flocken schweben nied�,

hüllen in ein weißes Mied�
Haus und G�ten �eundlich ein,

und sie decken alle N�ben, 
alle Blumen, die v�d�ben,

decken S�auch und wilden Wein.

Langsam schwindet alles Rauhe,
alles Welke, alles Graue – 

Seltsam neu �scheint die Welt. 
Weiße Läuf� auf den Wegen, 

üb�all d� weiße Segen,
d� v� tiefen Himmel fällt.

Welch ein Schweben aus Kristallen, 
welch ein schw�eloses Fallen – 

Wie wenn kein Gewicht mehr gilt.
Daunenflocken, Flockendaunen!

Und ich stehe v�l Erstaunen
V� dem ewig jungen Bild!

Schullandheim „Schönsicht“ Netzschkau
12.2. – 18.2.2023 „Duell in der Küche – Kochen & Backen“ 
10 – 15 Jahre  249,- €

An die Töpfe … fertig … los! In diesem Ferienlager dreht sich fast 
alles ums Kochen und Backen. In unserem Ferienlager habt ihr die 
Kochmütze auf und könnt euch selbst in der Küche ausprobieren 
und den Geschmackssinn auf die Probe stellen. Neben der Zu-
bereitung von leckeren Speisen stehen ebenfalls kreative Tisch-
dekorationen mit auf dem Programm.
Außerdem werdet ihr die Möglichkeit haben, auch einmal in an-
dere Töpfe zu gucken. So könnt Ihr bei der Küchenparty im Best 
Western Hotel in Plauen den Pro�s bei der Arbeit über die Schul-
ter schauen und den einen oder anderen Tipp mit nach Hause 
nehmen. Aber auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Abseits 
von Küche und Backofen bieten sich in Schöneck der Rodelhang 
und das Ganzjahreserlebnisbad für einen Besuch an.
Darüber hinaus erwarten dich und deine Freunde einige weitere 
Aktionen. So kann das Duell mit euch beginnen!

Teilnehmerpreis:
inkl. Übernachtung, Vollverp�egung, komplettem Aufenthalts-
programm und Betreuung durch ausgebildete Jugendgruppen-
leiter.
Anmeldung und weitere Informationen:
direkt im Schullandheim Netzschkau per Telefon 03765-34391
(Mo. – Fr. in der Zeit von 8:30 – 15:00 Uhr) oder
www.schullandheime-vogtland.de 
E-Mail: ferienlager@awovogtland.de �

Winterferienlager 2023

Max Zimmering
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